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„Freier Dienstleistungsverkehr — Vorübergehender Ortswechsel von 
Arbeitnehmern zur Erfüllung eines Vertrages — Beschränkungen" 

Schlußanträge des Generalanwalts D. Ruiz-Jarabo Colomer vom 25. Juni 
1998 I-8457 
Urteil des Gerichtshofes vom 23. November 1999 I-8498 

Leitsätze des Urteils 

1. Freier Dienstleistungsverkehr — Beschränkungen — Verpflichtung der Dienstleistun
gen erbringenden Unternehmen des Baugewerbes, die Mindestvergütung zu zahlen, die 
in einem im Aufnahmemitgliedstaat geltenden Tarifvertrag festgelegt ist — Voraus
setzungen 
(EG-Vertrag, Artikel 59 [nach Anderung jetzt Artikel 49 EG] und Artikel 60 [jetzt 
Artikel 50 EG]) 
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2. Freier Dienstleistungsverkehr — Beschränkungen — Verpflichtung der Dienstleistun
gen erbringenden Unternehmen des Baugewerbes, Arbeitgeberbeiträge zu entrichten, 
die neben den am Niederlassungsort gezahlten Beiträgen überflüssig sind — Unzuläs
sigkeit 
(EG-Vertrag, Artikel 59 [nach Änderung jetzt Artikel 49 EG] und Artikel 60 [jetzt 
Artikel 50 EG]) 

3. Freier Dienstleistungsverkehr — Beschränkungen — Verpflichtung der Dienstleistun
gen erbringenden Unternehmen des Baugewerbes, Personal- und Arbeitsunterlagen zu 
erstellen, die neben den am Niederlassungsort geführten Unterlagen überflüssig sind — 
Unzulässigkeit 
(EG-Vertrag, Artikel 59 [nach Änderung jetzt Artikel 49 EG] und Artikel 60 [jetzt 
Artikel 50 EG]) 

4. Freier Dienstleistungsverkehr — Beschränkungen — Verpflichtung der Dienstleistun
gen erbringenden Unternehmen des Baugewerbes, Personal- und Arbeitsunterlagen im 
Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats bereitzuhalten — Voraussetzungen 
(EG-Vertrag, Artikel 59 [nach Änderung jetzt Artikel 49 EG] und Artikel 60 [jetzt 
Artikel 50 EG]) 

5. Freier Dienstleistungsverkehr — Beschränkungen — Verpflichtung der Dienstleistun
gen erbringenden Unternehmen des Baugewerbes, nach Einstellung ihrer Tätigkeiten 
im Aufnahmemitgliedstaat Personalunterlagen im Hoheitsgebiet dieses Staates an dem 
dort gelegenen Wohnsitz einer natürlichen Person aufzubewahren — Unzulässigkeit 
(EG-Vertrag, Artikel 59 [nach Änderung jetzt Artikel 49 EG] und Artikel 60 [jetzt 
Artikel 50 EG]) 

1. Die Artikel 59 EG-Vertrag (nach Än
derung jetzt Artikel 49 EG) und 60 
EG-Vertrag (jetzt Artikel 50 EG) 
schließen es nicht aus, daß ein Mit
gliedstaat einem Unternehmen des 
Baugewerbes, das in einem anderen 
Mitgliedstaat ansässig ist und vorüber
gehend Arbeiten im ersten Staat aus
führt, vorschreibt, den von ihm ent
sandten Arbeitnehmern die Mindest
vergütung zu zahlen, die in dem im 
ersten Mitgliedstaat geltenden Tarif
vertrag festgelegt ist, sofern die betref
fenden Bestimmungen hinreichend ge
nau und zugänglich sind, um einem 
solchen Arbeitgeber in der Praxis nicht 
die Feststellung, welche Verpflichtun

gen er beachten müßte, unmöglich oder 
übermäßig schwer zu machen. 

2. Die Artikel 59 EG-Vertrag (nach Än
derung jetzt Artikel 49 EG) und 60 
EG-Vertrag (jetzt Artikel 50 EG) 
schließen es aus, daß ein Mitgliedstaat 
einem Unternehmen des Baugewerbes, 
das in einem anderen Mitgliedstaat 
ansässig ist und vorübergehend Arbei
ten im ersten Staat ausführt, — auch 
durch Polizei- und Sicherheitsgeset
ze — vorschreibt, für jeden entsandten 
Arbeitnehmer Arbeitgeberbeiträge im 
Rahmen von Schlechtwetter- und 
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Treuemarkensystemen zu entrichten 
und jedem dieser Arbeitnehmer eine 
Personalkarte auszuhändigen, obwohl 
dieses Unternehmen bereits in dem 
Staat, in dem es ansässig ist, für die
selben Arbeitnehmer und dieselben 
Beschäftigungszeiten Verpflichtungen 
unterliegt, die im Hinblick auf ihren 
Zweck, den Schutz der Interessen der 
Arbeitnehmer, im wesentlichen ver
gleichbar sind. 

3. Die Artikel 59 EG-Vertrag (nach Än
derung jetzt Artikel 49 EG) und 60 
EG-Vertrag (jetzt Artikel 50 EG) 
schließen es aus, daß ein Mitgliedstaat 
einem Unternehmen des Baugewerbes, 
das in einem anderen Mitgliedstaat 
ansässig ist und vorübergehend Arbei
ten im ersten Staat ausführt, — auch 
durch Polizei- und Sicherheitsgeset
ze — vorschreibt, Personal- oder Ar
beitsunterlagen wie eine Arbeitsord
nung, ein besonderes Personalregister 
und für jeden entsandten Arbeitnehmer 
ein persönliches Konto in der nach der 
Regelung des ersten Staates verlangten 
Form zu erstellen, wenn der soziale 
Schutz der Arbeitnehmer, der diese Er
fordernisse rechtfertigen kann, bereits 
durch die Vorlage der Personal- und 
Arbeitsunterlagen gewahrt wird, die 
das betreffende Unternehmen gemäß 
der Regelung des Mitgliedstaats, in 
dem es ansässig ist, führt. 

Dies ist der Fall, wenn das Unterneh
men bezüglich der Führung der Perso
nal- und Arbeitsunterlagen bereits in 
dem Staat, in dem es ansässig ist, für 
dieselben Arbeitnehmer und dieselben 
Beschäftigungszeiten Verpflichtungen 
unterliegt, die im Hinblick auf ihren 

Zweck, den Schutz der Interessen der 
Arbeitnehmer, mit den in der Regelung 
des Aufnahmemitgliedstaats enthalte
nen vergleichbar sind. 

4. Die Artikel 59 EG-Vertrag (nach Än
derung jetzt Artikel 49 EG) und 60 
EG-Vertrag (jetzt Artikel 50 EG) 
schließen es nicht aus, daß ein Mit
gliedstaat ein Unternehmen des Bau
gewerbes, das in einem anderen Mit
gliedstaat ansässig ist und vorüberge
hend Arbeiten im ersten Staat ausführt, 
verpflichtet, während des Zeitraums 
der Betätigung im Hoheitsgebiet des 
ersten Mitgliedstaats Personal- und 
Arbeitsunterlagen auf der Baustelle 
oder an einem anderen zugänglichen 
und klar bezeichneten Ort im Ho
heitsgebiet dieses Staates bereitzuhal
ten, wenn diese Maßnahme erforder
lich ist, um ihm eine effektive Kontrolle 
der Beachtung seiner durch die Wahr
ung des sozialen Schutzes der Arbeit
nehmer gerechtfertigten Regelung zu 
ermöglichen. 

5. Die Artikel 59 EG-Vertrag (nach Än
derung jetzt Artikel 49 EG) und 60 
EG-Vertrag (jetzt Artikel 50 EG) 
schließen es aus, daß ein Mitgliedstaat 
einem Unternehmen des Baugewerbes, 
das in einem anderen Mitgliedstaat 
ansässig ist und vorübergehend Arbei
ten im ersten Staat ausführt, — auch 
durch Polizei- und Sicherheitsgeset
ze — vorschreibt, fünf Jahre lang, 
nachdem es die Beschäftigung von Ar
beitnehmern im ersten Mitgliedstaat 
eingestellt hat, Personalunterlagen wie 
das Personalregister und das persönli-
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che Konto an dem in diesem Mitglied
staat gelegenen Wohnsitz einer natür
lichen Person aufzubewahren, die diese 
Unterlagen als Bevollmächtigter oder 
Aufsichtsperson führt. Derartige Er
fordernisse können nicht gerechtfertigt 

sein, da die Kontrolle der Beachtung 
der mit dem sozialen Schutz der Ar
beitnehmer des Baugewerbes zusam
menhängenden Regelungen durch we
niger einschränkende Maßnahmen si
chergestellt werden kann. 
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